
Rechtliche Informationen: 
 
 Für Infizierte gelten die gleichen Rechte 

und Pflichten wie bei anderen Erkrankun-
gen (Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall). 

 
 Ein Arbeitnehmer darf nicht aus Angst vor 

Ansteckung auf dem Weg zur Arbeit oder 
im Betrieb zuhause bleiben. Insoweit be-
steht kein Leistungsverweigerungs- bzw. 
Zurückbehaltungsrecht nach § 273 BGB. 

 
 Bei Beschäftigten, die auf behördliche An-

ordnung in Quarantäne sind oder einem 
Verbot der Ausübung ihrer Tätigkeit unter-
liegen, Ansteckungsverdächtige, Träger von 
Krankheitserregern …), gilt § 56 Infektions-
schutzgesetz (IFSG), d.h. sie erhalten eine 
Entschädigung in Höhe des Verdienstaus-
falls für 6 Wochen und darüber hinaus in 
Höhe des Krankengelds. Der Arbeitgeber 
finanziert die Entschädigung in den ersten 
6 Wochen vor und kann sich die Kosten 
nachträglich erstatten lassen. 

 

 Wenn eine Schule oder Kindertagesstätte 
geschlossen wird, müssen sich die Eltern 
um eine anderweitige Betreuungsmöglich-
keit bemühen. Urlaub oder Freistellung 
(allerdings unbezahlt) sind naheliegende 
Optionen. Auch Überstunden könnten ab-
gebaut werden. Wichtig: Sofort das Ge-
spräch mit dem Arbeitgeber und Betriebs-
rat suchen, um eine Lösung zu finden. 

 
Hast Du weitere Fragen? 
Wende dich gerne an uns, per Telefon oder per 
E-Mail unter region.lueneburg@ngg.net        
Gemeinsam werden wir diese Zeit meistern, wir 
stehen an Deiner Seite. 
 

LÜNEBURG, 17.03.2020  

Entgeltansprüche bei Erkrankung, angeordneter 

Quarantäne oder Schließung einer Kindertagesstätte 
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NGG. Nur Gemeinsam Geht‘s. 
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Per Post an:  NGG Region SON-Harz I Wilhelmstr. 5. I 38100 Braunschweig oder  
per Mail an region.son-harz@ngg.net oder per Fax an 0531/ 24 27 417 

12 gute Gründe, 
NGG-Mitglied zu sein! 
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Beratung  
bei allen Fragen rund um Arbeit,  
Ausbildung und  Soziales. 
 

Rechtsschutz 
für Arbeits- und Sozialrecht -  
kostenlos für NGG-Mitglieder. 
 

Tarifverträge  
verbessern die Arbeitsbedingungen.  
Anspruch haben nur Mitglieder. 
 

Unterstützung  
bei Streik, in Notfällen und bei  
Maßregelungen durch den Arbeitgeber. 
 

Freizeitunfall-Versicherung  
falls zu Hause, unterwegs oder im  
Urlaub ein Unfall passiert. 
 

Mehr als 150 Jahre Kompetenz.  
Seit über 150 Jahren stehen wir unseren  
Mitgliedern  mit Rat und Tat zur Seite.  
 

Betriebsräte 
Die NGG hilft bei der Wahl und berät die  
gewählten Betriebsräte. 
 

Bildungsangebote  
zu aktuellen und interessanten Themen:  
Futter für den Kopf! 
 

Mitgliedermagazin  
Gedruckt oder in der App -  
für Mitglieder kostenlos. 
 

NGG.aktuell.  
Jede Woche das Neueste  
bequem per E-Mail. 
 

NGGPlus  
Besonders günstige Angebote von der Bank bis  
zum Musical: www.ngg-mitgliedervorteil.de 
 

GUV / Fakulta  
Berufshaftpflicht und vieles mehr  
für nur 21 € im Jahr *. www.guv-fakulta.de 

 

*Gesonderte Beitrittserklärung zur GUV/Fakulta erforderlich, nur exklusiv für Mitglieder von  
  DGB-Gewerkschaften. Beitrittserklärungen und weitere Infos im NGG-Büro. 


